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1. Änderung des Bebauungsplans

MÜ 04 "Im Weidenkamp II" im Stadtteil Münchehof



Planzeichenerklärung (PlanzV 90) 
 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
 
                 WA =  Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
             GRZ 0,4 =  Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) 

 
                 0,4  =  Geschoßflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 

 

      I  =  Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 

 
Bauweise, Baugrenzen 
 

 
                  ED  =  Offene Bauweise – nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

                                              (§ 22 BauNVO) 

 
Sonstige Planzeichen 
 

=  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 3. Änderung 
     des Bebauungsplanes 

 
 

=  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Ursprungsbebauungsplanes 
    (in der Fassung der 1. und 2. Änderung sowie der teilweisen Aufhebung) 

 
 

 BP =  Bodenplanungsgebiet Harz – BPG-VO (§ 9 Abs. 6 BauGB – siehe 

                             nachrichtliche Übernahme Nr. 1) 

 
 
   =  Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 
       Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (Erdfälle) erforderlich 
                                               sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB – siehe Kennzeichnung Nr. 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderung der zeichnerischen Festsetzungen 
 

Der Geltungsbereich der in der Planzeichnung dargestellten Änderung der zeichnerischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans umfasst das Flurstück 88/58, Flur 3, Gemarkung Münchehof. 
 
 
 

Änderung der textlichen Festsetzungen 
 

Der Geltungsbereich der Änderung der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans umfasst den gesamten 
Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplans MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ im Stadtteil Münchehof. 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 2 des Bebauungsplans MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ erhält folgende neue Fassung: 
 

„3. Außerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und Car-
ports sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO zulässig.“ 
 
 

 

Kennzeichnungen 
 
1. Erdfallgefährdung 

 

Der Plangeltungsbereich befindet sich in einem Gebiet, in dem die geologischen Voraussetzungen für das Auf-
treten von Erdfällen gegeben sind. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen sind einzuplanen. Bei der Errich-
tung von baulichen Anlagen muss gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers „Baumaßnahmen in 
erdfallgefährdeten Gebieten“ vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24110/2, mit erhöhten Aufwendungen für statisch-
konstruktive Maßnahmen gerechnet werden. 

 
 
 

Nachrichtliche Übernahmen 
 
1. Bodenplanungsgebiet Harz, Landkreis Goslar 

 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der „Verordnung über das Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis 
Goslar (BPG-VO)“. Danach befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet mit leicht erhöhten Schadstoffgehalten 
im Oberboden (geringste Belastungskategorie im Sinne der BPG-VO). In diesem Gebiet ist zwar eine Über-
schreitung der Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) nicht auszuschließen, die je-
weiligen Prüfwerte werden jedoch unterschritten. Die Regelungen der BPG-VO sind zu beachten. 
 



Stand: § 2 Abs. 1 BauGB 

B E G R Ü N D U N G 
 
der 1. Änderung des Bebauungsplans MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ im Stadtteil Münchehof 
 

 

 
1.0 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung 
 

Die Stadt Seesen ist nach raumordnerischen Zielvorgaben Mittelzentrum und bildet ge-
meinsam mit den Mittelzentren Bad Harzburg, Clausthal-Zellerfeld und Goslar einen mit-
telzentralen Verbund mit oberzentralen Teilfunktionen (vgl. Landesraumordnungspro-
gramm Niedersachsen, Regionales Raumordnungsprogramm für den Zweckverband 
Großraum Braunschweig). 
 

Die Stadt Seesen (einschließlich der Stadtteile) hat rund 20.000 Einwohner. Auf den Zent-
ralort entfallen rund 11.200 Einwohner, auf den Stadtteil Münchehof rund 1.500 Einwoh-
ner. 
 

Die Einbindung in das regionale Verkehrsnetz erfolgt über die Eisenbahnlinien Braun-
schweig - Seesen – Herzberg/Harz und Bad Harzburg – Kreiensen. Ein Anschluss an die 
Autobahn A 7 Hannover - Kassel besteht durch die im Stadtgebiet gelegenen Anschluss-
stellen Rhüden und Seesen. Darüber hinaus erfolgt die Einbindung in das klassifizierte 
Straßennetz durch weitere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (u.a. B 64, B 82, B 242/243 
und B 248). 

 
2.0  Entwicklung des Plans / Rechtslage 
 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Seesen stellt für das östlich der Bundes-
straße 242 gelegene Wohngebiet im Bereich der Straßen Kreuzwiese, Klostermühle und 
Im Weidenkamp im Stadtteil Münchehof ein Allgemeines Wohngebiet (WA) dar. Auf die-
ser Grundlage wurde der Bebauungsplan MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ aufgestellt, der 1981 
in Kraft getreten ist. Der vorliegende Bauleitplan stellt die 1. Änderung des Bebauungs-
plans dar und wird gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans entwickelt. 

 
3.0  Anlass, Ziele und Zwecke der Aufstellung des Bebauungsplanes  
 

Der 1981 in Kraft getretene Ursprungsbebauungsplan setzt für das im östlichen Randbe-
reich des Plangebietes gelegene heutige Flurstück 88/58, Flur 3, Gemarkung Münchehof, 
eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ fest. Auf dieser planungsrechtli-
chen Grundlage wurde 1989 an dieser Stelle der öffentliche Kinderspielplatz „Kreuzwiese“ 
in Betrieb genommen. 
 

Der Rat der Stadt Seesen hat im März 2016 ein Entwicklungskonzept für die öffentlichen 
Spielplätze und Bolzplätze beschlossen. Vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel, 
rückläufiger Einwohnerzahlen, dem geänderten Freizeitverhalten von Kindern und Ju-
gendlichen, sowie den veränderten Anforderungen der Bevölkerung an Quantität und 
Qualität der Spielflächen wurde im Rahmen dieses Konzeptes überprüft, ob das vorhan-
dene Angebot an öffentlichen Spielplätzen, Bolzplätzen und sonstigen Spielangeboten im 
Gebiet der Stadt Seesen noch bedarfsgerecht ist. 
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Im Zuge dieser Bewertung war festzustellen, dass der Spielplatz „Kreuzwiese“ in den zu-
rückliegenden Jahren kaum genutzt wurde. Die Spielgeräte waren überwiegend am Ende 
ihrer Nutzungszeit angelangt. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Spielplatz an der 
Grundschule, der sich in einer fußläufigen Entfernung von ca. 450 m befindet und wesent-
lich attraktivere Spielmöglichkeiten bietet, wurde der Erhalt des Spielplatzes Kreuzwiese 
nicht als sinnvoll angesehen. Das vom Rat beschlossene Entwicklungskonzept sah daher 
vor, dass der Spielplatz „Kreuzwiese“ kurzfristig aufzugeben ist. Der Spielplatz wurde da-
her im Laufe des Jahres 2016 geschlossen, die Spielgeräte und sonstigen Einrichtungsge-
genstände sind inzwischen entfernt. 
 

Da die freigewordene Fläche auch langfristig nicht für Zwecke der Stadt Seesen benötigt 
wird, soll ein Verkauf des Grundstücks angestrebt werden. Das Grundstück weist eine 
Größe von 460 m² auf und ist aufgrund seiner Lage und seines Zuschnitts für eine Bebau-
ung mit einem Einfamilienhaus geeignet. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplans sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um auf der ehemaligen 
Spielplatzfläche die Errichtung eines Wohngebäudes zu ermöglichen und die Fläche damit 
einem Verkauf zuführen zu können. 
 

4.0  Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB  
 

Aufgrund der integrierten Lage des Plangebietes handelt es sich bei der Planänderung um 
eine Maßnahme der Innenentwicklung, welche der Nutzbarmachung einer brachliegen-
den Fläche und der Nachverdichtung vorhandener Siedlungsstrukturen dient. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplans erfolgt daher im beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Auf-
stellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB sind ge-
geben: 
 

 Das Plangebiet des Bebauungsplans weist insgesamt eine Größe von 33.532 m² auf, 
davon entfallen 27.762 m² auf Wohnbauflächen. Unter Berücksichtigung der im Be-
bauungsplan festgesetzten Grundflächenzahlen beträgt die gemäß § 19 BauNVO zuläs-
sige überbaubare Grundstücksfläche aller Grundstücke insgesamt 12.492 m². Die 
Größe des Plangebiets bleibt somit deutlich unter der in § 13a Abs. 1 BauGB genannten 
Größenbegrenzung von 20.000 m² Grundfläche. 

 

 Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden keine Vorhaben zugelassen, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

 

 Aufgrund der integrierten Lage des Plangebietes bestehen keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter (Erhal-
tungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes). 

 

Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. 
 

Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung wird außerdem gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 
13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
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Abs. 1 BauGB und der vorgezogenen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 
BauGB werden die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt. 

 
5.0  Inhalt des Bebauungsplans 
 
5.1  Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet des Bebauungsplans MÜ 04 „im Weidenkamp II“ befindet sich im nördli-
chen Randbereich des Stadtteils Münchehof und ist bereits nahezu vollständig mit Wohn-
gebäuden bebaut. Das Plangebiet grenzt im Westen an die Bundesstraße 242, im Süden 
an Wohngebiete, im Osten an den Sportplatz und im Norden an landwirtschaftliche Flä-
chen an. 
 

Die Planänderung umfasst einen zeichnerischen und einen textlichen Teil. 
 

5.1.1  Zeichnerische Änderungen 
 

Die in der Planzeichnung dargestellten zeichnerischen Änderungen beschränken sich auf 
das in der Vergangenheit als Kinderspielplatz genutzte Flurstück 88/58, Flur 3, Gemarkung 
Münchehof. 
 

Die Fläche des ehemaligen Kinderspielplatzes wird hinsichtlich der Art der baulichen Nut-
zung als „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung einer eingeschossi-
gen Bauweise mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von „0,4“ und einer Geschoßflächenzahl 
(GFZ) von „0,4“ begrenzt. Die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung ent-
sprechen im Wesentlichen den für die benachbarten Baugrundstücke geltenden Festset-
zungen. Aufgrund der geringen Grundstücksgröße wird für das Flurstück 88/58 jedoch an-
stelle einer Grundflächenzahl von „0,3“ eine Grundflächenzahl von „0,4“ festgesetzt, um 
eine sinnvolle Ausnutzung des Grundstücks zu ermöglichen. 
 

Gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise (nur Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig) festgesetzt. Dieses entspricht ebenfalls den für die angrenzenden Grundstücke 
getroffenen Regelungen. 
 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen beschränkt, die einen 
Abstand von jeweils 3,0 m von allen Grundstücksgrenzen aufweisen. 
 

5.1.2 Textliche Änderungen 
 

Der Geltungsbereich der textlichen Änderungen erstreckt sich auf den gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans MÜ 04 „Im Weidenkamp II“. 
 

Gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 2 sind derzeit auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports unzuläs-
sig. Im Rahmen der 1. Änderung wird diese Festsetzung dahingehend geändert, dass Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports künftig auch außer-
halb der Baugrenzen zulässig sind. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass auf 
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vielen Grundstücken im Plangebiet in der Vergangenheit bereits entsprechende bauliche 
Anlagen außerhalb der festgesetzten Baugrenzen errichtet wurden. Die Änderung der 
textlichen Festsetzung dient somit vor allem der nachträglichen planungsrechtlichen Le-
galisierung dieser Bauten. Gleichzeitig soll damit künftig eine flexiblere Nutzung der 
Wohngrundstücke ermöglicht werden. 

 
6.0 Umweltbelange 
 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die Aufstellung eines Bebauungsplans 
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. In diesem beschleunigten Verfahren wird von 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB abgesehen. Da es sich um eine Planung im Sinne des § 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB 
handelt (zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m²) gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als 
im Sinne des § 1a Abs. 3 Nr. 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder 
zulässig. Ein Ausgleich dieser Eingriffe ist daher im vorliegenden Fall nicht erforderlich. 
Unabhängig davon sind jedoch auch in diesem Verfahren gemäß § 1 Abs. 6 BauGB die 
Umweltbelange zu berücksichtigen. 
 

6.1 Natur und Landschaft 
 

Der aufgegebene Kinderspielplatz stellt sich nach Abbau der Spielgeräte und sonstigen 
Anlagen derzeit als extensiv gepflegte Grünfläche mit einzelnem Gehölzbestand dar. 
Durch die Planung sind keine aus der Sicht des Naturschutzes besonders wertvollen Flä-
chen betroffen. Besonders schützenswerte Bestandteile von Natur und Landschaft (Bio-
tope o.ä.) sind im Plangebiet nicht vorhanden. Innerhalb des Plangebietes sind keine be-
sonders geschützten Vorkommen von Tieren oder Pflanzen bekannt. Oberflächengewäs-
ser existieren im Änderungsbereich nicht. 
 

Durch die geplante Bebauung auf dem Grundstück wird das weiträumige Landschaftsbild 
nicht beeinträchtigt, da das Plangebiet aufgrund seiner Lage vollständig von baulich ge-
nutzten Bereichen umgeben ist. 
 

6.2 Artenschutz  
 

Nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten, Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Deshalb ist im Rahmen der Planung zu 
prüfen, ob Artenschutzbelange zu berücksichtigen sind. 
 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im Innenbereich und die Vorbelastungen durch die 
umgebende Bebauung ist das Vorkommen störungsempfindlicher Arten nicht zu erwar-
ten. Die Habitatausstattung im Plangebiet deutet nicht auf das Vorkommen besonders 
oder streng geschützter Arten hin. 
 

Soweit im Zuge der Umsetzung der Planung Gehölze beseitigt werden müssen, sind die 
Belange des Artenschutzes gemäß §§ 39 und 44 BNatSchG zu beachten. 
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6.3  Immissionsschutz 
 

Die Umgebung des Plangebietes ist vorrangig durch Wohnnutzung geprägt. Durch die 
zeichnerischen und textlichen Änderungen des Bebauungsplans sind Immissionskonflikte 
mit den umgebenden Nutzungen grundsätzlich nicht zu erwarten. 

 
7.0 Erschließung 
 

7.1 Verkehrsflächen 
 

Die verkehrliche Erschließung des ehemaligen Kinderspielplatzes erfolgt über die angren-
zende Erschließungsstraße „Kreuzwiese“. Auf dem im Eigentum der Stadt stehenden Flur-
stück 88/71, Flur 3, Gemarkung Münchehof, verläuft eine Fußwegverbindung von der 
Wendeanlage „Kreuzwiese“ zum östlich gelegenen Sportplatzgelände. Änderungen oder 
Erweiterungen dieser Erschließungsanlagen sind aufgrund der Planänderung nicht erfor-
derlich. Die Fußwegverbindung auf dem Flurstück 88/71 wird von der vorliegenden Pla-
nung nicht berührt und bleibt erhalten. 

 
7.2 Anbindung an den ÖPNV 

 

Das Plangebiet des Bebauungsplans MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ befindet sich in einer 
fußläufigen Entfernung von rund 300 m zur Bushaltestelle „Thüringer Straße“ sowie 1.000 
m zum Bahnhof Münchehof (Harz). Die Anbindung des Plangebiets an den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ist somit gewährleistet. 

 
7.3 Ver- und Entsorgung 
 

Das Plangebiet ist bereits in die Verbundnetze für Gas, Wasser, elektrische Energie und 
Telekommunikation sowie die Schmutz- und Regenwasserentsorgung eingebunden. 

 
7.4 Abfallentsorgung 
 

Die Abfallentsorgung im Plangebiet erfolgt durch die Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar. 
 
8.0  Hinweise aus der Sicht der Fachplanungen 

 

8.1  Erdfallgefährdung 
 

Die Fläche des ehemaligen Kinderspielplatzes befindet sich in einem Gebiet, in dem die 
geologischen Voraussetzungen für das Auftreten von Erdfällen gegeben sind. Entspre-
chende Sicherungsmaßnahmen sind einzuplanen. Bei der Errichtung von baulichen Anla-
gen muss gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers „Baumaßnahmen in erd-
fallgefährdeten Gebieten“ vom 23.2.1987, Az. 305.4 - 24110/2, mit erhöhten Aufwendun-
gen für statisch-konstruktive Maßnahmen gerechnet werden. Im zeichnerischen Teil der 
Planänderung erfolgt in der Planzeichnung gemäß § 9 Abs. 6 BauGB eine entsprechende 
Kennzeichnung. 
 

8.2 Bodenplanungsgebiet 
 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich der Verordnung über das „Bodenplanungsgebiet 
Harz im Landkreis Goslar“ (BPG-VO). Danach befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet 
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mit leicht erhöhten Schadstoffgehalten im Oberboden (geringste Belastungskategorie im 
Sinne der Verordnung über das Bodenplanungsgebiet Harz). In diesem Gebiet ist zwar 
eine Überschreitung der Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 
nicht auszuschließen, die jeweiligen Prüfwerte werden jedoch unterschritten. Die Rege-
lungen der Verordnung über das „Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar“ (BPG-
VO) sind zu beachten. Im zeichnerischen Teil der Planänderung erfolgt in der Planzeich-
nung gemäß § 9 Abs. 6 BauGB eine entsprechende Kennzeichnung. 

 
8.3 Altlasten 
 

Der Stadt Seesen liegen keine Erkenntnisse über mögliche Altlasten im Plangebiet vor. 
 
9.0  Durch die Bauleitplanung entstehende Kosten und deren Finanzierung 
 

Durch die Änderung des Bebauungsplans entstehen der Stadt Seesen mit Ausnahme der 
Planungskosten keine weiteren Kosten. Durch den angestrebten Verkauf des ehemaligen 
Kinderspielplatzes ist mit einem Verkaufserlös zu rechnen, gleichzeitig entfallen für die 
Stadt künftig die Aufwendungen für Pflege und Unterhaltung des Grundstücks. 

 
10.0  Verfahrensvermerk 
 

Die Begründung hat mit dem dazugehörigen Rechtsplan in der Zeit vom ___________bis 
zum ____________ gemäß § 3 Absatz 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die Begründung wurde nach Behandlung der eingegangenen Anregungen in der Sitzung 
des Rates der Stadt Seesen am __________beschlossen. 

 
 
Seesen, den ___________ 
 
 
 
 
______________________ 
Bürgermeister 



Anlage 1 
 
 
1. Änderung des Bebauungsplans MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ im Stadtteil Münchehof 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan MÜ 04 „Im Weidenkamp II“ 
 
 

Geltende Planfassung 
(dient der Information und ist nicht 

Gegenstand des Aufstellungsverfahrens) 
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